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5. Abschnitt 

Haftung 

Fehlerhafter Kundenidentifikator 

§ 79. (1) Wird ein Zahlungsauftrag in Übereinstimmung mit dem Kundenidentifikator ausgeführt, 
gilt der Zahlungsauftrag gegenüber dem durch den Kundenidentifikator bezeichneten Zahlungsempfänger 
als korrekt ausgeführt. Der Zahlungsdienstleister hat dabei die im Verkehr erforderliche Sorgfalt zu 
beachten und – soweit technisch und ohne manuelles Eingreifen möglich – zu überprüfen, ob der 
Kundenidentifikator kohärent ist. Falls der Kundenidentifikator nicht kohärent ist, hat der 
Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag zurückzuweisen und den Zahler davon zu unterrichten. 

(2) Ist der vom Zahlungsdienstnutzer angegebene Kundenidentifikator fehlerhaft, haftet der 
Zahlungsdienstleister nicht gemäß § 80 für die nicht erfolgte oder fehlerhafte Ausführung des 
Zahlungsvorgangs. 

(3) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers hat sich jedoch im Rahmen des Zumutbaren zu bemühen, 
den Geldbetrag, der Gegenstand des Zahlungsvorgangs war, wiederzuerlangen. Der Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers hat sich an diesen Bemühungen dadurch zu beteiligen, dass er dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlers alle für die Wiedererlangung des Geldbetrags maßgeblichen 
Informationen mitteilt. 

(4) Ist es nicht möglich, den Geldbetrag gemäß Abs. 3 wiederzuerlangen, hat der 
Zahlungsdienstleister des Zahlers dem Zahler auf schriftliches Verlangen alle Informationen mitzuteilen, 
über die der Zahlungsdienstleister des Zahlers verfügt, und die für den Zahler relevant sind, damit dieser 
seinen Anspruch auf Rückerstattung des Betrags auf dem ordentlichen Rechtsweg geltend machen kann. 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

(5) Der Zahlungsdienstleister kann dem Zahlungsdienstnutzer für die Wiedererlangung ein Entgelt in 
Rechnung stellen, wenn das im Rahmenvertrag vereinbart wurde. 

(6) Macht der Zahlungsdienstnutzer weitergehende Angaben als die nach § 41 Abs. 1 Z 1 oder § 48 
Abs. 1 Z 2 lit. b, haftet der Zahlungsdienstleister nur für die Ausführung von Zahlungsvorgängen in 
Übereinstimmung mit dem vom Zahlungsdienstnutzer angegebenen Kundenidentifikator. 

Zuletzt aktualisiert am 

24.04.2018 

Gesetzesnummer 

20010182 

Dokumentnummer 

NOR40201222 


	5. Abschnitt
	Haftung


